An den 
Vorstand der KV
XXXstr. xx
Xxxxx  Stadt
Widerspruch gegen den Honorarbescheid der Abrechnung x.Quartal 20xx
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Widerspruch gegen den Honorarbescheid der Abrechnung des x. Quartals 20xx ein.

Die Begründung lautet wie folgt: 
§115b SGB V schreibt eine „einheitliche Vergütung für Krankenhäuser und Vertragsärzte…“vor. Aus der Formulierung des § 115b leitet sich nach meiner Auffassung generell ein Anspruch auf eine nicht budgetierte Vergütung auch für Vertragsärzte ab und zwar zu den gleichen Honorarkonditionen, zu denen  Krankenhäuser die Leistungen des AOP-Kataloges mit den Krankenkassen abrech​nen. Dies gilt auch für den Teil des Honorars, der bei Vertragsärzten z. B. über RLVs, QZVs oder Ähnliches begrenzt wird.

Diese Rechtsauffassung wurde in einem Fall, begleitet durch den Berufsverband Deutscher Anästhesisten, vor dem Sozialgericht Hannover vertreten. In erster In​stanz ist das Sozialgericht Hannover jetzt der Auffassung des BDA gefolgt und hat die betroffene KV zu einer Nachvergütung verurteilt (AZ S 65 KA 689/11). Hierzu steht die Entscheidung der nächsten Instanz noch aus. 
Aus der oben dargestellten Rechtsauffassung leite ich deshalb die Forderungen zu einer unbudgetierten Vergütung folgender Leistungen im Bereich der Anästhesie ab, sofern es sich um einen Fall des Vertrages nach § 115 b (AOP-Katalog in seinen drei Abschnit​ten) handelt:

GOP: 05210, 05211, 05212, 05310, 05330, 05331, 05350, 31501 – 31507, 31821 – 31828

Für die Folgequartale wollen Sie bitte eine Kennzeichnungsmöglichkeit für Leistungen bzw. Behandlungsfälle, die dem AOP-Katalog zuzurechnen sind, im Rahmen der Quartalsabrechnungen schaffen.
Name 

